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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1979

Norm

AußStrG §185 Abs3

Rechtssatz

Bedeutet, daß nicht nur das Unterbleiben der persönlichen Anhörung des Säumigen bei Gericht nicht mehr gerügt

werden kann, sondern auch die Unterlassung der amtswegigen Erforschung der im Tatsachenbereich zu suchenden

Entscheidungsgrundlagen als Verfahrensmangel.
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